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LANDRATSAMT LUDWIGSBURG 

Landratsamt • Postfach 760. 7 1607 Lud w igsburg 

Hindenburgstr_ 20/ 3 

Ludwigsburg 

████ ████

█████████
████ ██████

Unser Zeichen 

532-4283/ 
Nr. ████ ▊██

Ihr Zeichen Ihre Nachricht vom 

08.09.2019 

███████  ███████

█████████

Telefon 07 141 144-2031 

Telefax 07141 144-599 37 

Internet: 

www . L.a nd kreis-Ludwig:;burg.de 

Fachbereich 
Veterinärwesen und 

Lebensmittelüberwachung 

Au skunft erteilt 

███████

Datum 

11.09.2019 

E-Ma il: Vet@Lan dkreis-Ludwigsburg.de 

Antrag auf Auskunft nach dem Verbraucherinformationsgesetz (VIG) 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

dem Landratsamt Ludwigsburg, Fachbereich Veterinärangelegenheiten und Verbraucherschutz, 

sind über das Internet-Portal „Frag den Staat - Topf secret"  generierte Anträge auf Auskunft nach 

dem Verbraucherinformationsgesetz (VIG), zu im Landkreis ansässigen Lebensmittelbetrieben 

zugegangen. 

Hierin sind auch Sie als Antragsteller benannt. Vor dem Hintergrund, dass im Internet auch immer 

wieder missbräuchlich falsche Identitäten verwendet werden, bitten wir Sie uns Ihr Auskunftser-

suchen nochmals zu bestätigen. Die Bestätigung können Sie uns entweder schriftlich oder auch 

gerne telefonisch bzw. per Mail zukommen lassen. Die entsprechenden Kontaktdaten können Sie 

im Briefkopf finden. Sollten wir keine Nachricht von fhnen erhalten, gehen wir davon aus, dass 

Sie bezüglich des Auskunftsersuchens kein Interesse mehr haben bzw. Ihre Adresse missbräuch-

lich genutzt worden ist. 

Da bei etlichen Anfragen die Anschrift des Lebensmittelbetriebes unvollständig ist, bitten wir Sie 

im Rahmen der oben erwähnten Rückmeldung auch nochmals die genaue Anschrift des Lebens-

mittelbetriebes mitzuteilen, zu welchem Sie ein Auskunftsersuchen wünschen. 

Zum weiteren Verfahren zu Ihrem Auskunftsersuchen gemäß§ 5 VIG möchten wir folgendes 

anmerken: 

Eine Herausgabe von Kontrollberichten sieht das Verbraucherinformationsgesetz (VIG) nicht 

vor. Wir legen daher Ihren Antrag in diesem Zusammenhang dahingehend aus, dass Sie Informa-

tionen nach § 2 Absatz I Nr.  I  VIG zu allen Daten über festgestellte nicht zulässige Abweichun-

gen von Anforderungen nach dem Lebensmittelrecht, in dem genannten Betrieb für die beiden 

letzten Betriebsüberprüfungen wünschen. 

Öffnuni,zcjlen: 
Moowg -Freitag 
Mooiag 

Dooner..1ag 

8:30 -l 2:00 Uhr 
13:30-15:30 Uhr 
13:30-18:00 Uhr 

Sie erreichen uns mit: 

r~:L 
HaltlSdle 

Agmu-für Arbeit 

Pake!Jid~: 
Hioocnburgstraßc 40 
71638 Ludwigwirg 

~ um,igstu-g Koow 31 (BLZ 604 500 50) 
IBAN: DE44 00-15 0050 (XXXHXXXJ 31 
ß!C: SOLA DES I LBG 
Vollcixink um,1~ eG Kmto 484484001 (BLZ 604901 50) 
IBAN: DE72604901500484484001 
BIC: GENO DE SI LBG 
Un~-ld:ntiliklllims-N= DE 146128122 
lmlin.uiooskmlzeichen lb Sozialbereich::; 138 080 117 
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Nachllm:rRückmeldungwerdenwirdieformellenVoraussetzungenIhres Antragesprüfen.
Sodannerhälti.d.R. derbetreffendeBetriebGelegenheitzurÄußerung. Auchabhängigdavon

'"'irdvonuns überdieErteilungderAuskunftentschieden.
Diese EntscheidungwirddemBetriebineinemrechtsmittelfähigenBescheidbekanntgegeben .
NachEintritt████████████rBestandskraf██████████████████████esesBescheides erhaltenSieunsereEntscheidung,alsoob

ihremAuskunftsersuchenstattgebenwirdoderdieses abgelehntwird. SolltederBetriehden

Rechtswegbeschreiten. werdenSieggf.imverwaltungsgerichtlichenVerfahrenbeigeladen.

AufNachfragestehtdemLebensmittelbetriebnach§5Abs. 2 Satz 4desVIG dasRechtzu.dass
ihmNameundAnschriftdesAntragstellers mitgeteiltwird.

DieBeantwortungderFrage.ob undggf.inwelcherHöheGebührenvonIhnenerhobenwerden,

bestimmtsichdanach, welchenStanddasVerfahrenbiszueinereventuellenRücknahmeIhres
Antrageserreichthat. welcheKos)c:nbisdahinentstandensindundobdiesedieGebührenfrei-
grenzeüberschrittenhaben.

DieAuskunftserteilungistgrundsätzlichbiszueinemVerwaltungsaufwandvon2 50€gemäß § 7
Abs. 1VIG gebühren-undauslagenfrei, soweitbeiderBetriebskontrollekeineAbweichungen

festgestellt,vurden.InsonstigenFällengilteineBetragsschwellevon1.000€.Allerdings kann
dieserVerwaltungsaufwandüberschrittenwerden,wenndasbetroffeneUnternehmenim Rah-
mendesobengenanntenVerfahrensEinwendungenerhebtodergardenRechtswegbeschreitet.
IndiesemFallkönntenvonIhnenggf.kosterideckendeGebührenundAuslagenerhobenwerden.

WeitermöchtenwirSiedaraufhinweisen,dassggf.privatrechtlicheMaßnahmenwiez.B.
SchadensersatzforderungendesLebensmittelbetriebes, gegenPersonendieKontrollergebnisse

öffentlichzugänglichmachen, getroffenwerdenkönnten.

WieobendargestelltisteinedengesetzlichenAnforderungenentsprechende Abwägung zwischen
IhrenRechtennachdemVIG unddeninsbesonderedurchdasGrundgesetzgeschütztenInteressen

desLebensmittelbetriebeszu treffen.AufgrundderKomplexitätdieses Entscheidungsprozesses

undaufgrundderVielzahlhiereingegangenerVIG Anfragen( über240AnfragenseitKW 3/19).
überdasOnline-Portal„FragDenStaat" wirddieim Gesetz undim Internetportal..Topfsecret-

FragdenStaat" genannteRegel-FristvoneinemM onat meist nichteinzuhaltensein.
UnterAusnutzungallerzurVerfügungstehenderRessourcenwerden wirdieAnträge in der
Reihenfolge ihresEingangsschnellstmöglichbearbeitenundbescheiden.

DieBeantwortungIhrerAnfrageerfolgtausDatenschutzgründennurpostalisch.

Sofem Siealsoan IhremAntragfesthalten.benötigenwirIhreRückmeldungmitBenennungder
konkretbetroffenenBetriebesoweitdiesenichtbereitsunzweifelhafterkennbar\\aren.

MitfreundlichenGrüßen

████

(DiesesSchreibenwurdeineinemau1omatisier1cnVerfahrenerstelltundistauchohneUnterschriftgültig.)
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